
Ermächtigungen zur Versorgung vulnerabler Gruppen: 
PTK Bayern bietet Anzeigenportal für Kooperationen

Mit der im Februar 2025 beschlossenen 
Änderung der Zulassungsverordnung für 
Vertragsärzte (Ärzte-ZV) wurde ein neu-
er Weg eröffnet, um die psychothera-
peutische Versorgung besonders vulne-
rabler Patient*innengruppen nachhaltig 
zu verbessern. Psychotherapeut*innen 
können durch Kooperation mit spezia-
lisierten Einrichtungen eine Ermächti-
gung erhalten und ihre Leistungen über 
die gesetzliche Krankenversicherung 
abrechnen.

Als besonders vulnerable Zielgruppe 
werden z. B. Menschen mit intellektu-
ellen Beeinträchtigungen, Personen mit 
Suchterkrankungen oder Patient*innen, 
die aufgrund eines erheblich einge-

schränkten psychosozialen Funktions
niveaus sozial benachteiligt sind, ver-
standen. Geeignete Einrichtungen für 
die Kooperation sind z.  B. Sozialpädia-
trische Zentren, Medizinische Behand-
lungszentren für Erwachsene mit Be-
hinderungen (MZEB; §  119c SGB  V), 
Einrichtungen der Suchthilfe oder Kri-
senhilfe, Sozialpsychiatrische Dienste 
und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Die PTK Bayern möchte entsprechen-
de Kooperationen unterstützen und hat 
daher im Anzeigenportal ihrer Internet-
seite eine neue kostenfreie Rubrik ein-
geführt, in die sowohl entsprechende 
Institutionen als auch zu ermächtigen-
de Psychotherapeut*innen ihren Ko-

operationswunsch eintragen können. 
Die Inserate in dieser Rubrik sind ge-
bührenfrei. 

Das Anzeigenportal ist zu finden unter 
www.ptk-bayern.de > Presse & Fach-
infos > Anzeigenportal. Dort findet 
sich nun die neue Rubrik „Kooperati-
onen (zur Ermächtigung nach Ärzte-
ZV) für Versorgung besonders vulne-
rabler Patient*innengruppen“.

Neues Anzeigenportal: 
Offene-Stellen für die Weiterbildung von Psychotherapeut*innen

In Bayern wurden bereits einige Wei-
terbildungsstätten zugelassen. Diese 
nehmen mittlerweile ihren Betrieb auf 
und bieten Weiterbildungsplätze für 
Psychotherapeut*innen in Weiterbil-
dung (PtW) an. 

Um die Suche und Vermittlung von Wei-
terbildungsplätzen möglichst zu erleich-
tern, hat die PTK Bayern auf ihrer Home-
page nun ein Anzeigenportal eigens für 
PtW-Stellen eingerichtet. Genehmigte 
Weiterbildungsstätten in Bayern kön-
nen hier kostenfrei inserieren und ihre 
Weiterbildungsplätze bekannt machen. 
PtW können sich so einen schnellen 
Überblick über freie Plätze und die je-

weiligen Kontaktmöglichkeiten zu den 
Weiterbildungsstätten verschaffen. 

Das Anzeigenportal für PtW-Stellen 
in Bayern ist dabei zu finden unter  
www.ptk-bayern.de > Aus-, Fort- und  
Weiterbildung > Weiterbildung Psycho
therapeut*innen > Anzeigenportal PtW-  
Stellen.

Das Verzeichnis aller bereits zugelas-
senen Weiterbildungsstätten in Bay-
ern ist online abrufbar unter www.ptk-
bayern.de > Aus-, Fort- und  Weiter-
bildung > Weiterbildung Psychothera-
peut*innen > Verzeichnisse Stätten/
Befugte und Eignungsfeststellungen 
für Supervision und Selbsterfahrung.
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Mitglieder-Forum am 22. September 2025: 
Information und Austausch von und mit dem Vorstand

Am 22. September 2025 fand wieder 
ein Mitglieder-Forum als Online-Veran-
staltung statt. Der Vorstand nutzt das 
Format regelmäßig für den direkten 
Austausch mit den Kammermitgliedern 
und zu deren Information über aktu-
elle Themen. Dafür wurde im Vorfeld 
bei den Kammermitgliedern abgefragt, 
welche Themen in der Veranstaltung 
behandelt werden sollten.

Ein Fokusthema war diesmal „Künstli-
che Intelligenz – Diskussion von Risiken 
und Chancen für die Psychotherapie und 
für Psychotherapeut*innen“. Künstliche 
Intelligenz und digitale Tools werden 
auch in psychotherapeutischen Anwen-
dungsfeldern rasant weiterentwickelt 
– mit möglichen Einsatzbereichen in 
Diagnostik, Behandlung und Organisa-
tion. Unverzichtbar bleiben jedoch der 
Einbezug psychotherapeutischen Sach-
verstands und die Berücksichtigung 
von indirekten Auswirkungen und Risi-

ken zusammen mit ethischen, rechtli-
chen und berufspraktischen Aspekten. 
Kammerpräsident Dr. Nikolaus Melcop 
beleuchtete dabei kritisch, welche Po-
tenziale und Grenzen der Einsatz der KI 
in der Psychotherapie aufweist, wie di-
gitale Anwendungen das Berufsbild zu-
künftig verändern können und wie der 
Berufsstand die Entwicklungen aktiv 
mitgestalten kann und muss.

Zudem vermittelte Herr Melcop den 
Teilnehmenden Hintergründe zum in 
der Politik aktuell diskutierten Primär-
arztsystem wie auch zur Frage, was 

„Steuerung“ in der Psychotherapie be-
deuten würde.

Berichtet wurde zudem über den Ein-
satz für eine angemessene tarifliche 
Eingruppierung für Angestellte, über 
die „neue“ Weiterbildung, die Gebüh-
renordnung (GOP) und Aktivitäten rund 
um das Thema Klima, Klimaschutz und 
Psyche. Vizepräsidentin Nicole Nagel 
stellte Aktivitäten zur Verbesserung der 
psychotherapeutischen Versorgung in 
Bayern dar und erläuterte aktuelle Ent-
wicklungen in der Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen.

PTK Bayern startet Interventionsprogramm für suchtkranke 
Psychotherapeut*innen (SIP)

Die PTK Bayern möchte suchtkranke 
Mitglieder dabei unterstützen, eine 
Behandlung in Anspruch zu nehmen 
und ggf. drohende approbationsrecht-
liche Maßnahmen durch eine erfolg-
reiche Behandlung abwenden zu kön-
nen. Gleichzeitig müssen etwaige 
Risiken für Patient*innen, die sich aus 
der weiteren Berufsausübung sucht-
kranker Psychotherapeut*innen er-
geben können, vermieden werden. 
Die Kammer startet daher ab sofort 
ein Suchtinterventionsprogramm für 
Psychotherapeut*innen (SIP).

Ablauf des SIP 

Erhält die Kammer einen Hinweis auf 
einen missbräuchlichen Suchtmittelkon-
sum oder eine mögliche Abhängigkeits-
erkrankung eines Mitglieds, ist zunächst 
ein Gespräch mit dem Mitglied vorge-
sehen, um zu klären, ob eine Abhän-

gigkeitserkrankung vorliegt und welche 
Auswirkungen auf die psychotherapeu-
tische Tätigkeit bestehen bzw. anzuneh-
men sind. Ist das betroffene Mitglied 
zur Teilnahme am SIP bereit, muss es 
vor Beginn der Teilnahme an dem Pro-
gramm ein fachpsychotherapeutisches 
oder fachärztliches Gutachten in Auf-
trag geben. Dieses Gutachten muss 
eine Aussage darüber enthalten, dass 
der*die Psychotherapeut*in aufgrund 
der Suchterkrankung nicht ungeeignet 
für die Berufsausübung ist und keine 
Gefährdung von Patient*innen bei der 
vorliegenden Abhängigkeitserkrankung 
zu vermuten ist. Im Gegenzug verzichtet 
die zuständige Approbationsbehörde bei 
ordnungsgemäßer Durchführung des 
SIP und der Feststellung, dass der*die 
suchtkranke Psychotherapeut*in nicht 
ungeeignet für die Berufsausübung ist, 
auf approbationsrechtliche Maßnah-
men. Je nach Schweregrad des Sucht-

mittelkonsums bzw. der Abhängig-
keitserkrankung wird eine ambulante, 
teilstationäre oder stationäre Entwöh-
nungsbehandlung einschließlich der er-
forderlichen Entzugsbehandlung verein-
bart. Dem Mitglied soll die Fortführung 
der Berufsausübung im Rahmen des 
SIP grundsätzlich möglich sein, maß-
geblich sind aber stets die konkreten 
Umstände des Einzelfalls.

Die Umsetzung des SIP erfolgt durch 
die PTK Bayern im Rahmen der Be-
rufsaufsicht. Dabei wird das SIP durch 
ein Vorstandsmitglied betreut und 
fachlich durch ein Kammermitglied 
mit Expertise auf dem Gebiet der 
Abhängigkeitserkrankungen begleitet 
(Suchtbeauftragte*r). Mit der zuständi-
gen Approbationsbehörde ist ein enger 
und regelmäßiger Austausch über die 
Ausgestaltung und den aktuellen Stand 
des individuellen SIP vereinbart.
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Weiterbildung der Psychotherapeut*innen: 
Treffen und Informationsveranstaltungen zur Umsetzung der Weiterbildung

Die PTK Bayern treibt die Umset-
zung der „neuen“ Weiterbildung der 
Psychotherapeut*innen in Bayern wei-
ter voran. Dazu finden regelmäßig Ver-
anstaltungen unter Mitwirkung des zu-
ständigen Vorstandsmitglieds Dr. Anke 
Pielsticker statt.

Treffen der Weiterbildungs
befugten am 14. Oktober 2025

Bei einem Treffen der Weiterbildungs-
befugten fand ein Austausch zu den 
Entwicklungen bezüglich der Weiterbil-
dung aus Sicht der Befugten statt. Das 
halbjährlich stattfindende Treffen dient 
dazu, dass Befugte der Kammer über 
die Herausforderungen ihrer verantwor-
tungsvollen Rolle berichten können und 
die PTK Bayern so einen Einblick erhält, 
wo eventuell Unterstützungsbedarf bei 
der Umsetzung besteht. Zudem wird 
das Treffen zur Vernetzung der Befug-
ten untereinander genutzt.

Treffen mit den PtW  
am 22. Oktober 2025
Auch die Sicht der Psychotherapeut*in-
nen in Weiterbildung (PtW) interessiert 
die Kammer. Hier findet ebenfalls halb-
jährlich ein von der PTK Bayern organi-
siertes Austauschtreffen statt. So kann 
die PTK Bayern erfahren, wie sich die 
Weiterbildung für die bayerischen PtW 
entwickelt, diese auf dem Weg zum*zur 
Fachpsychotherapeut*in unterstützen 
und die Vernetzung untereinander för-
dern.

Infoveranstaltung zur „neuen” 
Weiterbildung am 27. Oktober 
2025

Mit der Infoveranstaltung zur „neuen“ 
Weiterbildung schafft die PTK Bayern 
regelmäßig die Gelegenheit, um mit 
Kammermitgliedern gemeinsam die 
Umsetzung der Weiterbildung schritt-
weise voranzubringen. Dafür wurde 
u. a. über die grundlegenden Rahmen-

bedingungen und Strukturen der Wei-
terbildung gesprochen: Was brauchen 
die PtW, um eine gute Weiterbildung 
zu erhalten? Welche Möglichkeiten, 
Regelungen und Freiräume sieht die 
Weiterbildungsordnung hier vor? Wel-
che Anforderungen werden an die 
Weiterbildungsstätten und Weiterbil-
dungsbefugten gestellt? Zudem legte 
Dr. Judith Siegl, Weiterbildungsbefugte 
und Ambulanzleitung im CIP Bamberg, 
vor dem Hintergrund ihrer praktischen 
Erfahrung dar, wie die Weiterbildung 
in einer ambulanten Praxis umgesetzt 
werden kann. Es nahmen über 250 In-
teressierte an der Infoveranstaltung teil.

Start der Fortbildungsreihe „Diversität im Fokus“: 
Psychotherapie mit erwachsenen transidenten Klient*innen

Die Kommission Diversität und Anti-
diskriminierung der PTK Bayern hat 
eine Fortbildungsreihe konzipiert, 

die sich mit der Psychotherapie mit 
Patient*innen aus vulnerablen und dis-
kriminierten Bevölkerungsgruppen be-

fasst. Mit den Fortbildungen sollen die 
Kompetenzen und die Sensibilität von 
Psychotherapeut*innen im Umgang mit 
Patient*innen mit besonderen Lebens-
erfahrungen oder Beeinträchtigungen 
gefördert und die Teilnehmenden er-
mutigt werden, verstärkt mit ihnen in 
der therapeutischen Praxis zu arbeiten. 
Durch Vermittlung von Wissen sowie 
einen praxisnahen Austausch mit erfah-
renen Kolleg*innen sollen Unsicherhei-
ten abgebaut und die Versorgung die-
ser Patient*innen verbessert werden. 
Zudem werden praktische Hinweise 
gegeben, welche Hilfen für die jeweili-
ge Patient*innengruppe ergänzend zur 
Psychotherapie zur Verfügung stehen. 
Die Fortbildungsreihe besteht aus ins-
gesamt vier Modulen zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten. Am 21.  Okto-
ber 2025 startete die Reihe mit dem 
Thema „Psychotherapie mit erwach-

Vorstandsmitglied Birgit Gorgas, Referentin Eva Seigerschmidt und Ingrid von Koppenfels, 
Mitglied der Kommission Diversität und Antidiskriminierung (Foto: PTK Bayern)
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senen transidenten Klient*innen“, an 
der 280 Personen teilnahmen. In den 
letzten Jahren ist eine erhebliche Zu-
nahme von Anfragen nach psychothe-
rapeutischer Begleitung von Menschen 
mit dem Wunsch nach geschlechtsan-
gleichenden Maßnahmen („Transition“) 
zu beobachten. Behandler*innen füh-
len sich häufig mit den diagnostischen 
und formalen Fragestellungen, die die 
Begleitung einer Transition mit sich 
bringt, überfordert. Im Vortrag wurde 
daher ein Überblick über die Grund-

begriffe gegeben und eine affirmative 
therapeutische Grundhaltung vermit-
telt sowie praktische Informationen zur 
Indikationsstellung und der Rolle von 
Psychotherapeut*innen im Rahmen 
der Beantragung von geschlechtsan-
gleichenden Maßnahmen gegeben. 
Es referierte Eva Seigerschmidt, Psy-
chologische Psychotherapeutin aus 
München mit langjähriger Expertise 
in der Behandlung von transidenten 
Klient*innen.

Weitere  Termine der Reihe:

	� 28. Januar 2026: �  
Wie erreichen wir eine rassismus-
sensible therapeutische Haltung?

	� 12. März 2026: �  
Beziehungsgewalt – Betroffene in 
der Psychotherapie unterstützen

	� 24. Juni 2026: �  
Menschen mit Körper- und Sinnes-
behinderungen in der Psychothera-
pie

Kinderschutz in der Psychotherapie – ein wichtiges Thema für KJP und PP: 
Fortbildungsveranstaltung am 31. Oktober 2025

In der psychotherapeutischen Arbeit 
erfahren Psychotherapeut*innen im-
mer wieder von problematischen Ver-
hältnissen in Familien, sei es als KJP 
direkt von Kindern und Jugendlichen 
oder als PP von Eltern, Großeltern 
und anderen Bezugspersonen. Wenn 
Psychotherapeut*innen von Sachver-
halten Kenntnis erlangen, die an eine 
Kindeswohlgefährdung denken lassen, 
stellt sich häufig die Frage, wie damit 
im Spannungsfeld zwischen Kinder-
schutz und beruflicher Schweigepflicht 
umzugehen ist.

Die PTK Bayern hat daher am 31.  Ok
tober 2025 eine Fortbildungsveranstal-
tung zum Thema Kinderschutz in der 
Psychotherapie angeboten. 310 Teilneh-
mende widmeten sich u. a. den Fragen, 
welche gewichtigen Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung sprechen, 
wie eine Beratung bei einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft bzgl. der Einschät-
zung des Kindeswohls aussieht und 
welche Rolle Psychotherapeut*innen 
übernehmen. Neben der Klärung des 
juristischen und pädagogischen sowie 
psychotherapeutischen Rahmens stan-

den auch konkrete Praxisfragen im Fo-
kus. So haben die Teilnehmenden selbst 
im Verlauf der Veranstaltung an einem 
Fallbeispiel den Umgang mit Hilfsmit-
teln zur Einschätzung gewichtiger An-
haltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-
dung erprobt. Vizepräsidentin Nicole 
Nagel führte durch die Fortbildung, die 
von Mitgliedern des KJP-Ausschusses 
der PTK Bayern gemeinsam mit Mitar-
beitern der Kammer-Rechtsabteilung 
konzipiert und umgesetzt wurde.

Kurz und knapp – Aktivitäten der Kammer

+++ Das Bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit, Pflege und Prävention 
hat am 1. Oktober 2025 anlässlich der 
Veröffentlichung des Masterplans 
Prävention zum Staatsempfang gela-
den. Die PTK Bayern hatte bei der Ent-
stehung des Masterplans mitgewirkt. 
Vizepräsidentin Nicole Nagel und Vor-
standsmitglied Dr. Heiner Vogel vertra-
ten die Kammer. Der Masterplan Prä-
vention kann abgerufen werden unter 
www.stmgp.bayern.de/vorsorge/. +++ 

+++ Das Bayerische Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales gründete 
ein Netzwerk „Bayern gemeinsam ge-
gen Einsamkeit“ und lud dazu im Juli zu 
einer Veranstaltung ein, an welcher Vize-
präsidentin Nicole Nagel teilnahm. +++

+++ Unter Leitung der bayerischen Ge-
sundheitsministerin Judith Gerlach fand 
am 9. Oktober 2025 die 2. Sitzung des Ex-
pertenrats Gesundheitssicherheit statt. 
Für die PTK Bayern nahm Präsident Dr. 
Nikolaus Melcop teil. Ziel des bayerischen 
Expertenrats Gesundheitssicherheit ist 
ein regelmäßiger Austausch über die ak-
tuelle politische (Bedrohungs-)Lage und 
deren Auswirkung auf den Gesundheits-
sektor sowie den Umgang mit Krisensze-
narien (z.  B. Pandemien, Cyberangriffen 
oder auch militärischen Konflikten). +++

+++ Am 29. September 2025 vertrat Vi-
zepräsidentin Nicole Nagel die PTK Bay-
ern beim Kindergesundheitsgipfel 
der CSU im Bayerischen Landtag. +++
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